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Forensik aktuell

FAKT
Duisburg-Hohenbudberg

Nr. 8 November 2007

v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel
Ev. Johanneswerk e. V.

seit der letzten Ausgabe
von „Forensik aktuell“
ist inzwischen mehr als
ein Jahr vergangen.
Damals, im August
2006, sah es so aus, als
würde die Vergabe des
Bauvorhabens in
Hohenbudberg noch im
selben Jahr erfolgen
und der Baubeginn im

I. Quartal 2007. Die Erarbeitung der Voraussetzung für die
europaweite Ausschreibung stellte sich jedoch als wesentlich
zeitaufwändiger heraus als erwartet. Da nicht einzelne Ge-
werke ausgeschrieben werden konnten, sondern ein General-
unternehmer beauftragt werden sollte, mussten umfangreiche
Detailplanungen – so genannte Raumbücher – erstellt und
abgestimmt werden. Schließlich konnte die Ausschreibung im
Frühjahr dieses Jahres veröffentlicht werden. Dabei handelte
es sich um ein nicht offenes Verfahren, das heißt, es wurden
nur solche Unternehmen zugelassen, die über ausgewiesene
Erfahrungen im Klinikbau verfügen und dies in einem der
Ausschreibung vorgeschalteten öffentlichen Teilnahmewett-
bewerb dargestellt hatten. Jetzt endlich ist die Vergabe
erfolgt, den Zuschlag erhielt die Köster AG, Osnabrück. 

Als künftige Betreiber der Klinik konnten wir in den vergange-
nen Monaten noch weitere wichtige Rahmenbedingungen für
die künftige Klinik klären. Die Sporthalle ist Teil der Aus-
schreibung und wird definitiv gebaut. Im Gegenzug verpflich-
ten wir als Betreiber uns, bei der Erstausstattung der Klinik
einen mit dem Bauherrn vereinbarten Budgetrahmen einzuhal-
ten. Wir haben uns mit dem Land über die Größenordnung der
künftigen Betriebskosten und die der Kalkulation zugrunde
liegenden Personalausstattung verständigt (Einzelheiten hierzu
siehe Seite 4). Über den so genannten Beleihungsvertrag, in
dem die Durchführung des Maßregelvollzuges den künftigen
Betreibern übertragen wird und die Rechte und Pflichten der
Partner festgelegt sind, wurde Einigkeit erzielt (Einzelheiten
siehe Seite 4).

Voraussetzung für den Abschluss des Beleihungsvertrages war
die Gründung einer Betriebsführungsgesellschaft für die Duis-
burger Klinik. Der Gesellschaftsvertrag für die gemeinnützige
GmbH wurde im August 2007 notariell beurkundet. Gesell-
schafter sind das Ev. Johanneswerk e. V. sowie die Anstalt
Bethel, beide Bielefeld. Der endgültige Name der Gesellschaft
und damit der Klinik ist noch nicht gefunden. Mit diesem
Thema wird sich der Planungs-Beirat in seiner November-
Sitzung befassen. Somit sind jetzt alle wesentlichen Rahmen-
bedingungen für einen Maßregelvollzug in Duisburg geklärt,
der höchste Sicherheitsstandards verbindet mit einem qualita-
tiv anspruchsvollen Therapiekonzept und der zugleich die
Erwartungen des Landes erfüllt, den Maßregelvollzug künftig
kostengünstiger zu gestalten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Günther Wienberg Karsten Gebhardt
Vorstand v. Bodelschwinghsche Vorstand 
Anstalten Bethel Ev. Johanneswerk e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
„Das Gericht hat entschieden: Die Nach-
barschaftsklagen sind abgelehnt. Eine
Berufung wird nicht zugelassen. Jetzt
wird gebaut“, verkündet Uwe Dönisch-
Seidel, der Landesbeauftragte für den
Maßregelvollzug Nordrhein-Westfalen,
nachdem das Verwaltungsgericht Düssel-
dorf am 22. Oktober das Urteil verkündet
hat. Nach einer Planungsphase von rund
sechseinhalb Jahren können nun die
Bauarbeiten für die neue Forensik-Klinik
an der Dahlingstraße in Duisburg-Hohen-
budberg beginnen. 

Als General-Bauunternehmer konnte
nach einer Ausschreibung unter mehre-
ren Bewerbern die Köster AG mit Sitz in
Osnabrück gewonnen werden. Die Ver-
träge mit dem Bauherrn – das ist der
Landesbeauftragte für den Maßregel-
vollzug – wurden Ende Oktober unter-
zeichnet. Die Köster AG ist ein inhaberge-
führtes Bauunternehmen mit 65-jähriger
Tradition, das deutschlandweit vertreten
und zu hundert Prozent im Inland tätig
ist. Der Jahresumsatz liegt bei 500
Millionen Euro.

„Es gibt zwei Gründe, weshalb wir uns für
einen Generalunternehmer entschieden
haben, der die Klinik schlüsselfertig über-
gibt: Er setzt die Arbeiten erfahrungsge-

mäß sehr zügig um. Und er arbeitet zu
siebzig Prozent mit Unternehmen aus
dieser Region zusammen“, sagt Uwe
Dönisch-Seidel. Am 5. November begin-
nen die Bauarbeiten. Der offizielle
Spatenstich erfolgt am 27. November um
14  Uhr. Nach einer Bauzeit von 18 Mona-
ten wird die forensische Klinik voraus-
sichtlich Ostern 2009 bezugsfertig sein.
Die Baukosten liegen bei 27,22 Millionen
Euro. 

Die beiden diakonischen Träger der
forensischen Klinik Duisburg, das Ev.
Johanneswerk Bielefeld und die v.
Bodelschwinghschen Anstalten Bethel,
sind davon überzeugt, dass die sieben
Gebäude nach den neuesten therapeuti-
schen und sicherheitstechnischen Stan-
dards errichtet werden. Befürchtungen
der Bevölkerung, dass die Zahl der dro-
genabhängigen Straftäter im Maßregel-
vollzug in Duisburg heimlich von 100 auf
180 aufgestockt werden soll, erteilen die
Betreiber eine deutliche Absage. „Die
Zahl der Patienten ist vertraglich festge-
legt. Darin verpflichten wir uns, bis zu
einhundert Straftäter aufzunehmen. Eine
Überbelegung wird es mit uns nicht
geben“, so Dr. Günther Wienberg, vom
Vorstand der v. Bodelschwinghschen
Anstalten Bethel. 

Es geht los!
Der General-Bauunternehmer steht fest

Informationsveranstaltung für
Bürgerinnen und Bürger

Dr. Günther Wienberg Karsten Gebhardt

Ab Montag, 19. November, 13 Uhr, sind im Bezirks-
amt Rheinhausen Baupläne, Ansichten und eine
Computeranimation der neuen Forensik-Klinik in
Duisburg-Hohenbudberg zu sehen. Bürger und
Bürgerinnen, die mehr über den Maßregelvollzug
wissen wollen, können sich bis zum 30. November
während der Öffnungszeiten des Bezirksamtes
über das Thema informieren. 
An vier Tagen sind darüber hinaus Ansprechpart-
ner vor Ort, die Rede und Antwort stehen: Eine
Vertreterin des Ev. Johanneswerks Bielefeld und der
v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel, als Träger
der neuen Forensik-Klinik in Duisburg-Hohenbud-

berg, und ein Mitarbeiter des Landesbeauftragten
für den Maßregelvollzug, als Bauherr der Einrich-
tung. Ein persönliches Gespräch mit den Experten
ist an folgenden Terminen möglich:

Montag, 19. November, von 13 bis 16 Uhr
Donnerstag, 22. November, von 14 bis 18 Uhr
Dienstag, 27. November, von 9 bis 13 Uhr
Freitag, den 30. November, von 9 bis 12 Uhr 

Ausstellung und Fragestunde finden im
Sitzungssaal im Bezirksamt Rheinhausen,
Körnerplatz 1, in Duisburg statt.

Der Vertrag mit dem Bauunternehmer ist unterzeichnet, jetzt können die Bagger kommen. (v.l.) Martin Rieskamp, Köster AG,
Bernd Schwientek, Wolfram Heinen, Dr. Armin Lövenich, Bau- und Liegenschaftsbetrieb Duisburg, Uwe Dönisch-Seidel,
Maßregelbeauftragter des Landes, Dr. Günther Wienberg, v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel, Dr. Thomas Redecker, Ev.
Johanneswerk Bielefeld.
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Alle Patienten, die in die
Forensik in Duisburg-
Hohenbudberg eingewiesen
werden, sind abhängig von
illegalen Drogen. Aufgrund
der Suchterkrankungen
haben sie erhebliche Straf-
taten begangen. Es handelt

sich dabei
überwiegend
um Beschaf-
fungskrimina-
lität. Dazu
zählen alle
Delikte, die
dazu dienen,
illegale Dro-
gen oder die
Geldmittel
dazu zu be-
schaffen. Das
ist beispiels-
weise der
Handel mit
illegalen
Drogen, also
das so ge-
nannte
Dealen, aber
auch Dieb-
stahl, Raub,
räuberische
Erpressung
und nicht
zuletzt Kör-
perverlet-
zung. Die
Maßregel
wird nach
Paragraph 64
durch ein

Strafgericht angeordnet. Die
zur Einweisung führende
Straftat muss immer im Zu-
sammenhang mit der Sucht
begangen worden sein. 

Das Therapiekonzept für die
forensische Klinik in Hohen-
budberg steht fest. Die
Patienten kommen vorne im
Pfortengebäude rein und
gehen hinten nach ein paar
Jahren wieder raus. Was pas-
siert dazwischen?

Ich möchte gerne noch ein
paar Worte zur Aufnahme
sagen, bevor ich auf die
eigentliche Therapie eingehe,
denn das ist ein ganz wichti-
ger Punkt in der forensischen
Klinik. Am Anfang steht näm-
lich die genaue diagnostische
Einschätzung. Die Frage ist:
Was ist das eigentliche
Problem des Patienten? Bei
jedem liegt eine Suchtproble-
matik vor, das ist klar. Aber
die klinische Erfahrung zeigt,

Bisher galt: Maßregel vor
Strafe. Also die Unterbringung
in einer Entziehungsanstalt
hatte Vorrang vor der Frei-
heitsstrafe. Das gilt jetzt nicht
mehr. Mit dem neuen Gesetz
können die Gerichte den Voll-
zug von Strafe und Maßregel

besser aufein-
ander abstim-
men. Ob je-
mand in eine
forensische
Klinik eingewie-
sen wird oder
nicht, hängt
jetzt wesentlich
stärker von den
Erfolgsaussich-
ten der Thera-
pie ab. Durch
die Gesetzesän-
derung soll
künftig vermie-
den werden, dass suchtkranke
Straftäter ohne Entlassungs-
aussicht unnötig lange in der
Forensik bleiben. Ich will ein
Beispiel nennen: Ausländische
Straftäter mit einer Suchtpro-
blematik, die von Abschie-
bung bedroht sind. Viele von
ihnen leben schon so lange in
Deutschland, dass sie ihr
Heimatland beziehungsweise
die Muttersprache nicht gut
kennen. Sie haben ganz ande-
re Probleme, als sich auf eine
Therapie einzulassen. Das
Risiko, dass sie versuchen, aus
dem Maßregelvollzug zu ent-
weichen, ist dadurch höher als
bei motivierten Patienten.
Deshalb ist es besser, sie im
Gefängnis zu belassen, bis die
Abschiebefrage geklärt ist. 

In die forensische Klinik in
Duisburg-Hohenbudberg wer-
den männliche Straftäter mit
einer Suchtproblematik einge-
wiesen. Welche Straftaten
haben sie begangen?

Im April dieses Jahres hat der
Deutsche Bundestag mit brei-
ter Mehrheit ein Gesetz ver-
abschiedet, das die Unterbrin-
gung von suchtkranken
Straftätern in der Psychiatrie
und Entziehungsanstalt neu
regelt. Ist das besser oder
schlechter für den Schutz der
Bevölkerung?

Grundsätzlich wird die Geset-
zesänderung dazu führen,
dass weniger Patienten in den
Entziehungsanstalten unter-
gebracht werden. Das hat zur
Folge, dass es in den Einrich-
tungen keine Überbelegun-
gen mehr gibt. Dadurch 
werden auch die Therapie-
möglichkeiten besser. Wenn
Straftäter ein behandlungsbe-
dürftiges Problem haben,
müssen sie therapiert werden.
Das ist besser für die Patien-
ten und besser für die Bevöl-
kerung, weil die Gefahr von
Rückfällen nachweislich ge-
mindert werden kann.

Was genau hat sich denn ver-
ändert durch die Maßregel-
reform?

mit Dr. Bernhard Wittmann,
ärztlicher Direktor des Westfälischen
Therapiezentrums Marsberg „Bilstein“ und
Berater für die forensische Klinik in Duisburg-
Hohenbudberg

In
te

rv
iew
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dass daneben häufig noch
andere Probleme, meist
Persönlichkeitsstörungen vor-
liegen. Sucht und Persönlich-
keitsstörung haben gemeinsa-
me Ursachen. Wenn die
Störung und deren Ursachen
exakt festgestellt wurden,
dann wird ein individueller
Therapieplan erstellt, der
diese Störung aufgreifen soll.
Eine ganz große Rolle spielt
dabei das Erlernen neuer
Verhaltensweisen. Anstelle
der Suchtmittel werden ande-
re Möglichkeiten angeboten,
die möglichst realitäts- und
lebensnah sind. Gerade Arbeit
ist ganz wichtig. Dafür gibt es
in der forensischen Klinik ver-
schiedene Werkstätten.
Neben industriellen Auftrags-
arbeiten wird vor allem der
Umgang mit den Werkstoffen
Holz und Metall eingeübt.
Darüber hinaus werden die
Patienten angehalten, soziale
Pflichten zu übernehmen.
Dazu gehört unter anderem
das Kochen für die Patienten-
gruppe und das Reinigen aller
Therapieräume. Weiterhin
wird soziale Rücksichtnahme
und Verantwortungsübernah-
me trainiert. Die gesamte
Behandlungsdauer liegt so
zwischen zwei und drei
Jahren.

Eine Klinik mit so einem
hohen Qualitätsanspruch ist
kostenintensiv. Das Land
Nordrhein-Westfalen muss
sparen. Ist denn überhaupt
gewährleistet, dass ausrei-
chend Personal vorhanden
ist? 

Es wird so viel Personal da
sein, um den Herausforde-
rungen gerecht zu werden
und die Aufgabe erfolgreich
zu meistern. Das ist mit dem

Land Nordrhein-Westfalen so
verabredet. 

Trotz neuer Gesetzeslage wird
es weiterhin Patienten geben,
die keine Lust auf Therapie
haben und versuchen, sich zu
entziehen. Was passiert mit
ihnen?

Verweigerer, die sich nachhal-
tig der Therapie widersetzen,
werden in den Justizvollzug
rückgeführt. Denn es ist nicht
zu verantworten, dass sie
teure Therapieplätze blockie-
ren. Selten kommt das übri-
gens nicht vor. Bundesweit
liegt die Quote bei nahezu 50
Prozent. Durch die
Gesetzesänderung ist jedoch
zu erwarten, dass sich die An-
zahl dieser Fehl-
belegungen ver-
ringern wird.
Denn Verwei-
gerer werden
schon im Vorfeld
als solche
erkannt und
kommen gar
nicht erst in den
Maßregelvoll-
zug. In der
Therapie wird
dann Motiva-
tionsförderung
groß geschrie-
ben. Dadurch
kann die Ab-
bruchrate auf 25
Prozent redu-
ziert werden.
Dieser Einsatz
lohnt sich, weil
ein therapierter Straftäter
weniger gefährlich ist. 

Die wenigsten Bürger in
Nordrhein-Westfalen – und
das ist gut so – werden eine
forensische Klinik von innen
kennen lernen. Wie ist die
Stimmung im Maßregelvoll-
zug?

Die Stimmung ist nicht stabil.
Denn sie hängt immer von
den Patienten ab und ihren
Problemen. Die Forensik ist
ein Mikrokosmos mit Verbin-
dungen nach draußen. Von
dort wird viel an sie herange-
tragen. Es geht dabei bei-
spielsweise um Probleme in
der Partnerschaft, um Schul-
den oder neue Strafverfahren,
die anhängig sind. Das alles
spielt in die Gruppe im Maß-
regelvollzug ein.

Darüber hinaus werden sich
die Patienten nicht gerade
durch Fürsorglichkeit und
Rücksichtnahme auszeichnen.

Wir haben es vornehmlich mit
Männern zu tun, die unter
einer Persönlichkeitsstörung
leiden, hervorgerufen durch
Inkonstanz in den frühen
Lebensjahren. Deshalb ist es
in der forensischen Klinik
ganz wichtig, für berechenba-
re und verlässliche Verhält-
nisse zu sorgen. Das tut den
Menschen gut. Viele lernen
den Umstand sogar zu schät-
zen. So spüren sie erstmalig,
was menschliche Anteilnahme
ist, und können dieses Gefühl
endlich auch für die Opfer
aufbringen.

Täter und Opfer – das ist ein
ganz wichtiger Punkt. Es wur-
den Menschen beraubt,
zusammengeschlagen oder
betrogen, und zwar von
denen, die in der Forensik
therapiert werden. Wie ste-
hen die Täter zu den Opfern?

Die Einstellung der Täter zu
den Delikten, die zur Unter-
bringung in der Forensik
geführt haben, ist ein ganz
wichtiger Inhalt der Maßre-
gel. Jeder Täter muss die
Perspektive des Opfers ein-
nehmen. Das ausgiebige Be-
fassen mit den Delikten ist
Gradmesser für die Therapie
und Voraussetzung für Locke-
rungen im Maßregelvollzug.

Viele Menschen in der Eisen-
bahnsiedlung in Duisburg-
Hohenbudberg wollen die

forensische Klinik nicht. Sie
wehren sich weiterhin gegen
den Bau.

Ich habe Verständnis, wenn
Anwohner Befürchtungen
haben, denn in der Klinik

werden Menschen
behandelt, die ihre
Gefährlichkeit gezeigt
haben. Doch – und
das sollten wir nicht
vergessen – sie kom-
men mitten aus unse-
rer Gesellschaft. Sie
sind hier aufgewach-
sen. Wir haben sie
nicht importiert. Des-
halb ist es eine gesell-
schaftliche Aufgabe,
diese Menschen zu
therapieren. Jedoch
trifft eine Gemeinde,
die eine Forensik
beheimatet, eine
besondere Last, und
das müssen wir als
Behandelnde im
Maßregelvollzug
wertschätzen. Deshalb

nehmen wir auch Rücksicht
auf die Bewohner und ihre
besondere Situation.
Entlassene Patienten dürfen
sich nicht im Umkreis dieser
Klinik ansiedeln. Wir wollen
keine Überforderung.  

Dr. Wittmann, vielen Dank für
das Gespräch.



In der letzten Ausgabe von FAKT hatten wir berichtet, dass
das Land Nordrhein-Westfalen die durchschnittlichen Be-
triebskosten in den Maßregelvollzugseinrichtungen des
Landes senken will. Dies soll, so versicherte der zuständige
Minister Karl-Josef Laumann, aber nicht zulasten von Sicher-
heit und Therapie geschehen, sondern in erster Linie durch
Strukturveränderungen. So sollen beispielsweise die Stations-
einheiten vergrößert oder die Patienten nachts eingeschlos-
sen werden. Beide Maßnahmen ermöglichen Einsparungen. 

Der Nachteinschluss war für die Duisburger Klinik von Anfang
an vorgesehen und wurde bauplanerisch berücksichtigt. Das
Ansinnen des Landes, die Bettenzahl in Duisburg von neunzig
auf einhundertzehn zu erhöhen, wurde mit dem Bauherrn
intensiv diskutiert. Resultat: In der Duisburger Klinik wird es
künftig einhundert Betten auf fünf Stationen geben. Diese
Erhöhung um zehn Betten kann ohne tiefgreifende Einschnit-
te in die bestehende Bauplanung und im Wesentlichen durch
die Umwidmung von Funktionsräumen in Patientenzimmer
realisiert werden. 

Auf der Basis von einhundert Plätzen wurde dann mit dem
Land eine Personalausstattung verhandelt, die einen fach-
und sachgerechten sowie wirtschaftlichen Betrieb der Ein-
richtung möglich macht. Dabei dienen die „Maßstäbe und
Grundsätze des Personalbedarfs im Maßregelvollzug in Nord-
rhein-Westfalen“, auf die sich Land und Forensik-Träger 2004
verständigt hatten, weiterhin als Orientierungshilfe. Eine
hundertprozentige Umsetzung dieser Personalbemessungs-
richtlinie hatte das Land aufgrund der Haushaltslage jedoch
ausgeschlossen. 

In der Klinik werden rechnerisch knapp einhundertdreißig
Vollzeitkräfte tätig sein. Dies entspricht unter Berücksichti-
gung von Teilzeitstellen etwa einhundertachtzig Beschäftig-
ten. Dabei kommt es gegenüber der ursprünglichen Kalku-
lation für neunzig Betten vor allem zu Personaleinsparungen
im Pflegedienst, bei der Ergotherapie sowie in den Bereichen
Wirtschaft und Verwaltung. Leichte Zuwächse sind dagegen
zu verzeichnen im ärztlichen Dienst sowie im Sozialdienst.
Mit dieser Personalausstattung – davon sind die künftigen
Betriebsträger der Klinik überzeugt – ist ein Maßregelvollzug
auf höchstem Sicherheitsniveau und zugleich mit hohem
Therapiestandard realisierbar.

Betriebskosten und
Personalausstattung

Beim Maßregelvollzug handelt es sich um eine hoheitliche
Aufgabe, die in NRW teilweise auf private Betreiber übertra-
gen werden kann. Das geschieht durch die so genannte
„Beleihung“, wobei die Rechte und Pflichten des Landes
sowie des Beliehenen vertraglich geregelt werden. Im Fall der
Duisburger Klinik sind die Verhandlungen über diesen Vertrag
abgeschlossen. Nachdem jetzt auch eine Betriebsführungsge-
sellschaft gegründet wurde und das Therapiekonzept vorliegt,
steht einer Unterzeichnung nichts mehr im Weg.

Wir haben für Sie die wichtigsten Punkte des
Beleihungsvertrages zusammengefasst:

•  Das Land stellt die erforderliche Infrastruktur, also das
Grundstück, die Gebäude sowie Sach- und Personalkosten,
für den Betrieb zur Verfügung. Den Beliehenen werden die
Befugnisse für die Durchführung von Maßregeln übertra-
gen.

•  Das Ministerium muss einwilligen, wenn der therapeuti-
sche Leiter und sein Vertreter bestellt werden. Auch eine
Abberufung durch das Ministerium ist unter bestimmten
Voraussetzungen wie etwa Pflichtverletzungen möglich.

•  Die Fachaufsicht über die Klinik obliegt dem Landesbeauf-
tragten für den Maßregelvollzug. Er hat entsprechende
Auskunfts- und Einsichtsrechte und im begründeten Einzel-
fall ein unmittelbares Weisungsrecht gegenüber dem
Personal der Klinik. Die Klinik muss dem Land regelmäßig
berichten, ob sie ihre Aufgaben vereinbarungsgemäß
erfüllt.

•  Vereinbart wird eine Platzzahl von 100 Betten. So viele
Patienten muss die Klinik aufnehmen und behandeln.
Darüber hinaus besteht keine Aufnahmeverpflichtung.

•  Der Vertrag wird auf unbefristete Dauer geschlossen, kann
aber mit einer Frist von vier Jahren von beiden Seiten
gekündigt werden. Darüber hinaus gibt es für beide Ver-
tragspartner unter bestimmten Voraussetzungen eine
fristlose „Kündigung aus wichtigem Grund“, etwa im Fall
einer Pflichtverletzung oder wenn der fach- und sachge-
rechte Betrieb nicht mehr zu gewährleisten ist.

Der Weg ist frei zur
Vertragsunterzeichnung 
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Neue Projektleitung der Forensik-
Klinik in Duisburg
Ansprechpartnerin im Zusammenhang
mit dem Klinikbau in Duisburg-Hohen-
budberg ist seit dem 1. Dezember 2006
Andrea Piccenini. Als Projektleiterin
koordiniert sie für die künftigen
Träger, Ev. Johanneswerk und v. Bodel-
schwinghsche Anstalten Bethel, die
Aufgaben der verschiedenen Spezi-
alisten vor, während und nach dem
Bau der forensischen Einrichtung. 

Die examinierte Krankenschwester und
Diplompädagogin arbeitet seit 20
Jahren in den v. Bodelschwinghschen
Anstalten Bethel in Bielefeld. In dieser
Zeit war Andrea Piccenini in den unter-
schiedlichsten Bereichen beschäftigt.
Zum Beispiel war sie viele Jahre Abtei-
lungsleiterin in der Öffentlichkeitsar-
beit und zuletzt Geschäftsführerin
eines Medizinischen Versorgungszen-
trums in einem Bielefelder Kranken-
haus, das zu den v. Bodelschwingh-
schen Anstalten Bethel gehört. Um
dichter an ihrem neuen Arbeitsplatz zu
sein, zieht die 47-Jährige jetzt von
Bielefeld nach Duisburg. 

Die Mutter einer erwachsenen Tochter
setzt sich für ein Höchstmaß an
Sicherheit für die Bevölkerung und die
bestmögliche Therapie für die Patien-

Andrea Piccenini

ten im Maßregelvollzug ein. „Aus
Straftätern mit einer Suchterkrankung
sollen verantwortungsvolle Mitglieder
unserer Gesellschaft werden. Das ist
ohne Therapie nicht möglich“, sagt
Andrea Piccenini. Als langjährige Mit-
arbeiterin in einer diakonischen Ein-
richtung findet sie es richtig, dass sich
zwei christlich motivierte Träger für die
Rehabilitation von suchtkranken Straf-
tätern engagieren. „Jeder Mensch hat
eine unveräußerliche Würde als Ge-
schöpf Gottes, unabhängig davon, ob
er krank oder gesund, leistungsfähig
oder weniger leistungsfähig ist. Unab-
hängig aber auch, ob er straffällig
geworden ist oder nicht. In Bethel und
im Johanneswerk werden aber auch
die Opfer von Straftaten nicht verges-
sen“, so Andrea Piccenini. Neben zahl-
reichen Diensten und Einrichtungen
der Suchthilfe unterhalten die beiden
diakonischen Träger ambulante sowie
stationäre Einrichtungen mit speziellen
Angeboten für traumatisierte Men-
schen, die zumeist Opfer von Gewalt-
verbrechen sind.
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Forensik ist ein vielschichtiges, nicht selten
mit Emotionen und Vorurteilen behaftetes
Thema. Die beste Möglichkeit, zu einem
solchen Thema Informationen und Argu-
mente auszutauschen, kritische Fragen zu
diskutieren, ist das Gespräch in überschau-
barer Runde. Deshalb möchten wir – Mit-
glieder des Planungs-Beirats, zukünftige
Träger, Vertreter des Landes – über den
Maßregelvollzug mit Ihnen ins Gespräch
kommen. Laden Sie uns ein, wir kommen
zu Ihnen! Zum Beispiel in Vereine, Schul-
klassen, in Gremien und Veranstaltungen
von Parteien, Verbänden und Gewerkschaf-
ten in überschaubarem Rahmen, damit wir
miteinander ins Gespräch kommen!
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